
Photovoltaik und Steuern

Deutschland bietet wie kaum ein zweites Land in Europa eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Ihre Steuerlast - beträchtlich
sogar - zu senken. Der Bundesfinanzhof hat ausdrücklich dazu eingeladen: "Wer die Pflicht hat Steuern zu zahlen, hat
auch das Recht Steuern zu sparen."

Profitieren Sie jetzt von unserem interessanten Modell und sichern Sie sich 2009 Ihren steuermindernden
Investitionsabzug (bis 40% der Nettoinvestition!).

Ihre Vorteile im Überblick:
 - Sie investieren in ein Photovoltaik-Projekt mit einem umfangreichen Sicherheitskonzept
 - Sie erhalten Auszahlungen, die voraussichtlich bis 2020/2021 steuerfrei sind
 - Sie legen Ihr Geld unabhängig von anderen Kapitalanlageformen an
 - Steuermindernder Investitionsabzug vor Investition möglich (bis 40% der Nettoinvestition)*
 - Minderung der Bemessungsgrundlage für die Afa*
 - Sonderabschreibung 7g EStG 20% möglich*Rufen  Sie uns an, wir beraten Sie gerne! Wir begrüßen es, wenn Sie Ihren
persönlichen Steuerberater dabei involvieren.

*Die endgültige Anerkennung der prognostizierten steuerlichen Ergebnisse ist dem finanzamtlichen
Veranlagungsverfahren sowie einer eventuellen steuerlichen Außenprüfung vorbehalten!
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